
82 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

1979 10 02 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Waffengesetz1967 geändert 

wird (Waffengesetznovelle 1979) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Waffengesetz 1967, BGBl. Nr. 121, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 109/ 
1971, 168/1973 und 91/1975, wird wlre folgt ge­
ändert: 

1. § 3 hat zu lauten: 

,,§ 3. Faustfeuerwaffenim Sinne dieses Bundes­
gesetzes sind Schußwaffen, bei denen die Ge­
schosse durch Verbrennung eines Treibmittels 
ihren Antrieb erhalten und die eine Ges'amtlänge 
von höchstens 60 cm aufweisen." 

2. Nach § 4 ist folgender § 4 a einzufügen: 

,,§ 4 a. Kriegsmaterial im Sinne dieses Bundes­
gesetzes sind die auf Grund des § 2 des Bundes­
gesetzes vom 18. Oktober 1977 über die Ein-, 
Aus- und Durchf,uhr ,"on Kriegsmaterial, BGBl. 
Nr. 540, durch Verordnung bestimmten Waffen, 
Munitions- und Ausrüstungsgegenstände." 

3. Dem § 17 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) Wird ein Waffenpaß nur im Hinblick auf 
die besonderen Gefahren, die bei der Ausübung 
einer bestimmten Tätigkeit a,uftreten, ausgestdlt, 
so kann die Behörde die Befugnis zum Führen 
durch einen entsprechenden Vermerk im Waffen­
paß auf die Ausübung dieser Tätigkeit beschrän-
ken." . 

4. Nach § 28 sind folgende überschrift und fol­
geIlJde §§ 28 a und 28 beinzufügen: 

"Kriegsmaterial 

§ 28 a. (1) Der Erwerb, der Besitz und das 
Führen von Kriegsmat.erial sind verboten. 

(2) Von den Verboten des Abs., 1 können auf 
Antrag AusnahmebewilliJgungen erteilt wenden. 
AusnaJhmebewilligungen .dürfen nur erteilt wer­
den, wenn der Antragsteller verläßlich ist und 
das 21. Lebensjahr vollendet hat. Sie sind zu 
versagen, wenn gegen ihre Erteilung militärische, 

sicherheitJspolizeiliche oder andel"'e diesen ver­
gleichbare gewichtige Hedenken bestehen. 

(3) Eine Ausnahmebewilligung nach Abs. 2 kann 
angemessen befristet werden; sie ist zu wider­
rufen, wenn die Voraussetzungen· für ihre Ertei­
lung weggefallen sind. 

(4) Eine Ausnahmebewilligung kann aus den 
im Abs. 2, 3. Satz, angeführten Gründen an 
Auflagen geknüpft wenden. 

(5) Die Erteilung von Ausnahmebewilligungen 
und deren Widerruf obliegen dem Bundesmi­
nister für Landesverteidigung ·im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Inneres. 

(6) Di:e Bestimmung des Abs. 1 gilt nicht für 
Gewehrpatronen mit Vonmantelg~choß, die als 
Kriegsmaterial anzusehen sind. Der Erwerb dieser 
Patronen ist jedoch nur auf Grund eines gültigen 
\Xl aff en passes, einer gültigen W affenbesitzkarte, 
eines gültigen Waffenscheines oder einer gültigen 
Jagdkarte zulässig. Sie dürfen nur Personen über­
lassen werden, die im Besitz einer solchen Ur­
kunde sind. 

(7) Befindet sich im Nachlaß eines Verstorbe~ 
nen. Kriegsmaterial, so hat die Person, in deren 
Obhut es sich !befindet, ,dies ohne unnötigen 
Aufschub einer Sicherheits- oder Militärtdienst­
stelle· zu meldE:~ .. Diese hat die unverzügliche 
Sicherstellung , des· Kriegsmaterials zu veranlassen 
und, sofern ertorderlich, für seine Vernichtung 
zu sorgen.· 

. War das verbliebene Kriegsmaterial nicht einer 
berechtigten Person auszufolgen, so geht es nach 
Ablauf von drei Jahren ah der Sicherstellung in 
das Eigentum des Bundes über. In diesem Falle 
hat der Bundesminister für Landesverteidigung 
dem Erben oder Vermächtnisnehmer eine ange­
messene Entschädrgung zu gewähren, wenn es 
dieser binnen einem Jahr ab dem Eigentlumsüber­
gang verlangt und der Erblasser 211m Besitz des 
Kriegsmater~als befugt war. . 

(8) Wer wahrnimmt, daß $;ich Kriegsmaterial 
offenbar in niemandes Obhut befindet, hat dies 
ohne unnötigen Aufschub einer Sicherheits- oder 
Militärdienststelle zu melden. Diese hat die un-
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2 82 der BeilQgen 

v,erzügliche Sicherstellung des Kriegsmaterials zu Ilbestra,fen ist,Uind ,ist mit einer Gel,dstraf.e ibis zu 
veranlassen und, oofern ,erfür:der>Lich, für seine 30 000 S iOder mit Arrest bis zu sechs W.ochen 
Vernichtung zu s.orgen. zu bestrafen, wer enugegen ,den Bestimmungen 

War das verbliebene Kriegsmaterial nicht einer dieses ß.uridesgesetzes .oder einer auf Grund di.eses 
berechtigten Pers.on auszuf.olgen, sü geht es nach Bun:desg,es,etz'eserlassenen Vel'or1dnung 
Ablauf v.on drei Jahren ab der Sicherstellung in a) Schuß,waffen führt; 
das Eigentum des Bundes über. Ib) Waffen (ausgenommen Kriegsmaterial) ein-

§ 28 b. Die Bestimmungen der §§ 5 his 8, 10, 
12, 13, 14 Abs. 3, 20, 21, 30 Abs. 1 Z. 2, 31 (aus­
genümmen jene für die Einfuhr), 32 und 33 
(ausgenümmen jene für die Einfuhr) gdten für 
Kriegsmaterial sinngemäß." 

5. § 30 hat zu lauten: 

,,§ 30. (1) Die Vürschl'iftendieses :Bundesgeset­
ze,s, mit Aumahme jener der §§ 11 bis 14, fin:den 
keine Anwendung auf 

1. Schußwaff,en mit Luntenschlüß-, Ra,dschlüß­
. und Steinschlüßzündung; 

2. sünstige Schußwaffen, süfern sie vür dem 
Jahre 1871 erzeugt würden sind; 

3. Schußwaffen, bei denen die Geschüsse durch 
verdichtete Luft (Druckluftwaffen) .oder 
den unter Verwendung V'.on Kohlensäure 
entstan1denen Gasdruck (C02-Waffen) ange­
tl'ieben werden, süfern ,d>as Kaliber nicht 
6 mm .oder mehr Ibeträgt; 

4. Zimmerstutzen; 
5. an:dere Arten minderwirksamer Waffen, die 

der Bundesminister für Inneres durch Ver­
.ordnung als sülche bezeichnet. 

(2) Die Behörde hat auf Antrag durch Bescheid 
fest;ZIUstlellen, 'üb eine Wiffe unter die Bestim­
mungen des Abs. 1 fällt." 

6. § 3'6 Abs. 1 hat zu lauten: 

J<Üihrt ~deranderen Persünen i.i:berläßt; 

c) Munition: anderen Personen überläßt. 

Ebenso ist zu bestrafen, wer ,geigen AUiflagen, die 
nach § 28 a Albs. 4 ertdlt Wlor,den sind, verstößt. 

~2) Der Versuch ist straflbar." 

8. Nach ,§ 39 ist Ifoligenlder § 39 a einrz,uf,ügen: 

,,§ 39 a. (1) Zur Durchsetzung des Verbotes der 
Einfuhr, Ides Besitzes und ,des Füihrens von Krjegs­
material sowi'e von Waffen und Munitiün, die 
nicht Kriegsmaterial sind, auf Grunld dieses .oder 
a'l1Jderer Bundesgesetze kann durch Orgarue des 
öff,entlich,en Sicherheit~diensteseine DurchsudlUl1Jg 
,der Kleildung v.on Person:en und der v.on diesen 
mitgeführten Behältnisse (F.aihrzeug'e, Koffer, Ta­
sch!e,n u. dgI.) an Orten vorgenommen we1"den, 
an rdenenawf Grund eines k.onkreten Hinweises 
oder ~ünstiger Ibestimmter Tatsach·en der drin­
gende Vel'dacht besteht, daß dem erwähnten V'er­
bot zuwildel'gehandelt wird un:d wo diese Durch­
suchun:g zur Albwehr von: Gefahren für ,die 
öffe·ntLiche SicheJ.1heit'geboten ersch,eint. 

(2) Bei Durchsuclmn'gen nach Albs. 1 ist der 
§ '142 Albs. '1 StPO sinngemäß anzuwenlden . 

9. Di'e Albsatzibez,eichnung des Abs. 1 und die 
Albs. 2 Ibis 5 des § 40 halben z;u entlfaLlen. 

10.§ 44 Albs. 2 hat zu lauten: 

,;(2) Von den Bestimmungen dieses Bundes-
,,(1) Wer, 'Wenn auch nur f,ahrlässig, - gesetzeslbldben unberührt: . 

a) Uiriibefugt Faustfeuerwaffen hesitzt .oder 1. Der § 40 Albs. 5 ,des Schieß- urud s,prel1Jg-
frührt; mittdgesetzes, BGBl. Nr. 196/1935, in der 

h) vel'!botene Waffen (§ 11) unlbefugt besitzt; Fassung des Art. I der V.erol"dnung GBI. f. 
c) Waff'en 'Oder Munition hesitzt, oülbwohlihm d. L Ö. NI'. 483/1938; 

:dies :gemäß§ 12 v,erboten ist; 2. ,der § 376 Z. 18 ,der Gewerheordnung1973, 
:d) Kriegsmat'erial (ausgeruommen Gewebrpa- . BGBlI. Nr. 50/1974; 

tl'oneru mit Vollmantdgeschoß) unbe~u.gt.3. 'd~r§ 111 _ Abs. 1 des Fürst~esetzes i 975, 
erwirlbt, .besitzt oder führt; BGBI. Nr. 440; 

e) Faustfeuerwaff,en, ver!botene W,affeJ:i.oder 4. die Bestimmungen Ides Bundesgesetzes über 
Kriegsmaterial (ausgenommen Gewenrpa- ,di,e Ein-, Aus- und Durchfuhr v,ün Kriegs-
tronen mit VoHmanvelgeschoß) einer Per- material, BGBL Nr. 540/1977." 
soru, :diezu deren BesitZ nicht befugt ist, 
,iiherläßt, Artikel II 

ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe his zu sechs Dieses Burudesgesetz tritt mit dem dritten: 
Monaten oder mit Gddst'nfe ibis zu 360 Tages- seiner KUl1Jdmachung fülgenden Münatsersten in 
sätzen zu hestraf,en." Kraft. 

7. § 37 hat zu Ilkutien: Artikel III 

§ 37. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, Auf Personen, die zum Zeitpunkt des Inkraft-
sofern das Verhalten nicht nach § 36 Abs. 1 zu tretens ,dieses BundesgesetZJes ·Faustfeuerwaff·en 
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821der Beilagen 3 

besitzen, ,die ibis ,dahin nicht als solche gegolten 
hahen,sind ,die Bestimmungen ,des § 42 des 
Waffengesetzes 1967 an{wwenden. 

Artikel IV 

(1) Einer Per&on, die zum Zeitpunkt des In­
krafttr,etens .dieses Bundesg,esetzes KriegsmateriaJ 
besitzt uJ:1ld ,der die nach diesem Burudes'gesetz 
erforderliche Erlauibnis zum Besitz di'eses Kriegs­
materials ,feMt, st,ehtes frei, binnen ,drei Monaten 
a.b diesem Zeitpunkt beim Bundesmin,ister für 
Landesv,erteidigung .die Erteilung einer Aus­
na;hmebewilligung nach § 28 a zu heantr.agen. Der 
Besitz des Kriegsmaterials gilt währen,d dieses 
Zeitraumes, sofern jedoch die Erteilung der 
Erlaubnis beantr,a,gt wundlf,bis zu deren Ertei­
lung, im Falle der AlbweislUu,g ibis zu seiner 
Sicherstellung als erlaubt. Der Burudesminister 
für Larudesv,erteidiguIl!g hat jedoch, wenn ,dies aus 
Sicherheitsgrunden g'elboten erscheint, die Unver­
z'ügliche Sichersteillung des Kriegsmateria,ls und, 
SO'f.ern 'erfoI'derlich, ,s'eine Vernichtung zu ver­
aIl!lassen. 

(2) Der Antra.gstelle,r hat Militär- oder Sicher­
heitsorg.anen auf Ver,langendas in seinem Besitz 
befindliche Kriegsmateria'l vorzuweisen. 

(3) Der Besitzer V'on Kriegllmaterial, der nicht 
beahsichtigt, einen Antrag nach Albs. 1 zu stellen, 
hat dieses iIl!nerhaLb ,des dort bestimmten Zeit­
,raumes einer SiclJ.erheits- oder Militärdienststdle 
zu melden. 

(4) Die Sicherheits- oIdter MilitärdienststeHe 
h.a t jm F aHe 

a) einer Melldung nach .A!bs. 3 und 
b) der Abweisung eines Antrages nach Abs. 1 

nach Rechtskraft ,des abweisenden Beschei­
des 

die unverzügliche SichersteHung des Kriegsmate­
rials und, &oflfrn erfonderlich, seine Vernichtung 
zu veranlassen. . 

(5) Kriegsmaterial, das 
a) gemäß Albs, 1 sich,er,gestellt, nicht vernichtet 

uilid dessen Besitz dem Antragsteller nicht 
erlaUlbt wuI1de, oder 

h) gemäß .Albs. 4 sichergestellt UIl!d nicht ver-
nichtet wurde, 

geht ~n ,das EigentUJm ·des Burudes über. Für 
solches Kriegsmaterial ist d:em letzten früheren 
Besitzer ,auf Verlangen ,eine angemessene Ent­
schäd~gung :zuzuerkennen. 

~6) Sescheide, mit denen vor dem Inkraft­
treten .,dies'es BUIJIdes,gesetzes der Erwerb von 
Kriegsmaterial erhUlbt wUI'de, 'gelten auch als 
Aus.ruahmehew,iUigung zum Besitz des betreffen­
,den Kriegsmaterialsim Sinne des § 28a Albs. 2. 

Artikel V 

Mit der Vüllziehung 

1.die&es Bundesgesetzes mit Ausna'hme . des 
Art. I Z. 2, 4, 6 'urud 9 urud des Art. IV ist 
der Bundesminister für Inneres, 

2. des Art. I Z. 2 urrd 4 und des Art. IV ist 
der Bundesminister fiür Landesverteidigung 
~m Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Inneres, 

3. des Art. I Z. 6 ist der Bundesminister für 
Justiz, 

4. d'es, Art. I Z. 9 sirud der Bundesminister für 
Inneres, ,der Bundesminister für Lailidesver­
teiJdigung UJIlid der Bundesminister für Justiz, 
je nach ihrem Wirku,UJgshereich, 

betraut. 

Erläuterungen 

ALLGEMEINES WaffenpolizeiLiche Regelungen über Kriegs-
Das mit dem 1. Jänner 1978 in Kraft getretene materia:l. ("militärische WafFen und militärische 

Bundesgesetz vom 18. Oktober 1977 über die Munition") enthält auch das Waffengesetz 1967 
ELn-, Aus- IUnd Durchfuhr von Kriegsmaterial, und zwar insbesondere hinsichtlich des Erwerbes, 
BGBt Nr. 540, sieht u.a. vor, daß mittels Ver- des Führens und ,des überlassens von Kriegsmate­
ordnung der Bundesregierung ZI\l bestimmen ist, riall. Welche Gegenstände hiebeials Kriegsmaterial 
welche Waffen, Munitions- und Ausrüstu.ngs- gelten, ist gemäß § 40 Abs. 3 des Waffen­
gegen'stände a1s Kri'egsmatel1ial im Sinne des er- gel/etzes 1967 aus ,der im Annex I ·des Staatsver- . 
wähnten Bundesgesetzes anzusehen sind. Diese ttages, betreffend die Wiederherstellung eines 
Verordnung wurde am 22. November 1977 er- unaibhängigen 'und demokratischen österreich, 
lassen. Sie ist ebenfalls mit dem 1. Jänner 1978 BGBl. Nr. 152/1955, enthaltenen Liste zu ent-
in Kraft 'getreten (BGBl. Nr. 624). . nehmen. 

2 
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4 82 der Beilagen 

Die nach d,em jüngsten Stand ,der militärtech­
nischen Entwicklung gescakete Krieg,sm<lJterial­
liste aus 1977 untersche~det sich naturgemäß nicht 
ul1lWesentlich von <ler Qm S'taatsvertrag ennha1tenen 
Kriegsmaterialliste aus 1955. 

Aus rechtssystematischen und Zweckmäßig­
keitsgründen erscheint e's untunlich, daß zwei 
waffenpo,lizeilich,e, auf densdben Kompetenz­
tatbestand der Bundesverfassung (Art. 10 'Abs. 1 
Z. 7: Waffen-, Munitions- und Sprengmittel­
wesen, Schießwesen) ,gegründete Rechtsvorschrif­
ten den: Begr.iff Kriie~smaterial mit verschiedenem 
In!ha1t verwenden. Eine And:erung des Waffen­
ges'etzes 1967 derart, daß auch ,dieses auf den 
Kriegsmater,ia:lbegriff der Liste aus 1977 abstellt, 
ist daher angebracht. . 

Neben dieser Anpas,sung bietet ,die in Aussicht 
genommene NoveUierung Anlaß zu folgenden 
weiteren Anderungen hzw. Er,gäIlJ2lungen des 
Waffengesetzes 1967: 

l.Zusammenfassung und Neugestaltung der 
im Waffengesetz 1967 enthaltenen Regelun­
-gen über Kriegsmaterial; 

2. Regelung des Besitzes von Kriegs:material; 

3. Erweitel'ung ,des Begriffes "Faustfeuer­
waff.en", um auch. die sogenannten "Replika" 
grundsätzlich den für Faustfeuerwaffen gel­
tenden strengen waffen polizeilichen Regelun­
gen zu unterwerfen; 

4. Einschränkung der Berecht,igung Zum Führen 
von Faustfeuerwa,ffen; 

5. Zulässigke1t der Durchsuchung von Perso­
nen und Sachen nach Waffen rund Munition. 

Mit der vorgesehenen Novellierung werden 
arlle aus waffenpolizeilicher Sicht für Kriegsmate­
rial erfor,derlichen Regelungen mit Ausnahme 
jener Ülber die Ein-, Aus- und Durchfuhr ge­
tmffen sein:. Da für ,die Ein-, Aus- und Durchfuhr 
von Kriegsmaterial, wie eingangs erwähnt, bereits 
eine moderne .gesetzliche Regelung vorhanden ist, 
erübrigt ,sich die ,im Waffengesetz 1967 ursprüng­
lich in Aussicht genommene Schaffung eines spe­
ziellen Kriegsmaterialgesetzes. 

Di~ VoilLziehung des im Entwrurf vorliegen<len 
Bundesgesetzes wird voraus~ichtlich :mit keinem 
finanzieLlen Mehraufwand verbunden ,sein. 

ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN 

Zu Art. I: 

Zu Z. 1.: 

Eines der wesentl-ichen Merkmale des im § 3 
des Wiaffengesetzes 1967 enthaltenen Begriffes 

. "Faustfeuerwaffen" besteht <larin, daß es sich um 
Schußwaffen handel):, die zur Verwendung von 
Pa~ronien einge,richtetsind. Die,s' entsprach auch 
den zur Zeit der Vürbere,jtungdes Waffengeset­
zes 1967 hekannten Gegebenheiten' hinsichtlich 

Pisto!len und Revolvern, wenn man von Druck­
luftw'affen und C02-Waffen absieht, für die der 
§ 30 Abs. 2 leg. cit. eine Sonderregelung trifft. . 

M,ittlerweile sind in zunehmendem Maße kurze 
Sdl'ußwaffen auf dien Ma·rkt g,ekommen, bei denen 
zwar keinePa,tronen v-erwendet werden, die 
aber ,in -j,hrer Wirkung den Faustfeuerwaffen im 
Sinne des § 3 leg. cit. na'hekümmen. Diese Waffen, 
zu denen insbesondere ,die sogenannten "Replika" 
(N achhildungen von Vorderladerrevülv,ern und 
V orderladerpistalen zume,ist mit Perkussions­
zündung) gehören, sind, da sie nicht zu den Faust­
feuerwaffenzähleI)., derzeit für Personen über 
18 Jahre frei erhältlich. Dieser Umstand und 
einige Zwischenfälle, ,die sich in letzter Zeit mit 
solchen Waffen ereignet haben, lassen es geboten 
erscheinen, auch sie unter strenge waffenpolizei­
liche Kontrolle zu 'bringen. 

Als ,geeigneter We'g !hiezu <bietet sich eine Aus­
'''leitung des Begriffes "Faustfeuerwaffen" in der 
W ei'se an, daß ,an id1e Stelle des Merkmales 
"Patronen" 'das Merkma,l "Antrieb der Ge­
schosse durch VerbrennuIlJg eines T'reibmittels" 
:gesetzt wird. 

Zu Z. 2.: 

Di,e übernahme ,des Begriffes "Kriegsmaterial" 
im Sinne des Bundesgesetzes BGB!. Nr. 540/1977 
in da,s Waffengesetz 1967 erfülgt zweckmäßiger­
weise durch den Einbau eines entsprechenden 
neuen Paragraphen in ,den Katalügder Beg,riffs­
bestimmungen .dieses Bundesg,esetzes. 

ZuZ.3.: 

Durch diese Bestimmung ,sollen die Sicherheits­
behörden ermächtigt werden, in FäHen, in denen 
Waffenpässe wegen Gefahren im Zusammenhang 
mit einer 'bestimmten Tätigkeit a!usgestellt wer­
den, ,die Berechtigung zum Führen von Faust­
feuerwaffen auf die Ausühung dieser Tätigkeit 
zu :besch,ränken. 

I 

Die,e N euregelung trä:gt in~esondere einem 
wieder.holt vorgebrachten Anliegender Sicher­
·heitsver,waltung Reduiung, ,die Befugnis zum 
Führen von Faustfeuerwaffen aus grundsätzl,ichen 
sichel1hei<tspolizeilichen Erwägungen auf die den 
waffenrechtlich,en Bedarf Ibegründenden Gefähr­
dungsz·eiten einzuengen. 

ZuZ.4.: 

Zu § 28 a: 

Es liegt im Wesen von Kriegsmateriaa, daß es 
naJhezu ausschließlich m~litärischen Einrichtungen 
dient und daher Privatpersonen grundsätzlich 
nicht zugänglich sein süll. Waffenpolizeiliche Re­
gelungen über Kriegsmateria'l ha:ben diesem Um­
stand Rechnung zu tra,gen. 
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Zu Abs.l: 

Da,s hier entihaltene 'VeI1bot entspr,icht dem 
'Üben erwähnten Grundsatz. 

Mit ,der Regelung auch des Besitzes von 
Kriegsmaterial wird e~ne Lücke im Waffenrecht 
geschlossen. 

Zu Abs. 2: 

Das sachliche Bedürfnis von Pnivatpersonen, 
unter Umständen dennoch Kriegsmaterial zu er­
werben und zu :besitzen, ist, 'wie . ,die Praxis 
zeigt, nicht vö,lilig auszusch!iießen. Die hiezu not­
wendigen Ausnaihmebewilligungen IsoHen jedoch, 
wie sich insbesondere aus den angeführten Ver­
sagungsgründen erg~bt, nur ~n vöHigunhedenk­
lichen Fällen ertei'1t werden. 

Die ErteiIung von Amsl1JaihmebeWiU~gungen 
liegt im Ermes~en ,der :Behörde. Die Hal1Jdhabung 
des ErmeSlsens hat sich nach § 7 des Waffenge­
setz·es 1967 zu richten. 

Zu Abs. 3 und 4: 

Diese LBestimmungen sind v,erlgleichibaren 
Regelungen im Bundesgesetz ü1b,e,r die Ein-, Aus­
und Durchfuhr von Kriegsmaterial nachgebildet. 

Zu Abs.5: 

Im EinkLang mit der Iderzeitigen waffenrecht­
lichen Lage soU ,die Erteilung von Bewilligungen 
der gegen,ständiEchen Art, und zwar auch die von 
Besitz:bewilligungen, dem Bundesminister für Lan­
desverteidi.gung im E>invernehmen mit dem Bun­
desminister für Inneres i1bertI1ag,en werden'. 

Zu Abs. 6: 

Als K6egsmatenial' einzustuf.ende Gewehr­
patronen mit Vollmantelg,eschoß finden vielfach 
auch im jag,dlichen und sportIich,en Bereich Ver­
wendung. Eine gegenüber sonsügem Kriegsmate­
rial liberale Regelungdiieser Muni,tion ist sachlich 
vertretbar. 

Zu Abs. 7 und 8: 

Die' hier vorgesehenen Regelungen über Erb­
",chaft (Vennächtnis) und Finden von Kriegs­
material sind im wesentlichen den v,ergleichbaren 
Bes~immungen de\'! Waffengesetzes 1967 angepaßt. 
Abweichungen hievon ergeben sich aus der Eigen­
art des Kriegsma.teriak 

Zu § 28 b: 

Die Anführung jener Bestimmungen des 
W,affengesetzes 1967, ,die für Kriegsmaterial sinn­
gemäß zu gelten haben, ,dient ,der Recht.sklarheit. 

ZuZ.5.: 

. Der Albs. 1 des § 30 wird durch die vor­
gesehene Neufassung der ,Bestimmungen, über 
Kriegsmaterial hinfällilg. 

Die Aufnalhme einer neuen Ziff,er (Z. 1) in den 
Ausnahmenkatalog des nunmehri,gen Albs. 1 dieses 
Pa-ragraphen ,erscheint aus folgenden Gründen 
gerechtfertig>t: 

Durch die vorges,ehene Erwertemng des Begriffs_ 
i·nhaltes "Faustfeuerwaffen" (vgl. Art. I Z. 1) 
Würden neben VorderladerrevoJvern und Vorder­
laderpistolen m~t Perkussionszündung auch solche 
mit Luntenschloß-, Ra,dschiloß- und Steinschloß­
zündungul1Jter d~e für Faustfeuerwaffen gelten­
den streIl'gen Regelungen fallen. Der ,erwähnten 
strengen Regelung sollten :ilber nur 'Vorder­
laderrevolver und VorderhderpLstolen mIt Perc 
kussionszüll'dung, die ab 1871 erzeugt worden 
sind, unterworfen werden. Vor 1871 erzeugte 
Vord'erladerrevolver und V orderladerpistoJeri 
mit Perku$lsionszündung sowie Schußwaffen mit, 
Luntenschloß-, Radscbloß-und Steinschloßzün­
dung, gleichgültig wann sie erzeugt worden sind, 
bedürfen keiner strengen waffehpolizcilichen 
Kontro!lle. 

Die \Viedergabe des V'oHen Wortlautes des neu­
gefaßten § 30 dient der übersichtlichkeit. 

ZuZ.6.: 

Der § 36 soll unter Bedachtnahme auf die neue 
Besi,tzregelung um die derzeit im § 40 Abs. 5 ent­
hahenen Strafbesnimmungen über Kriegsmaterial 
erweitert werden. 

überdies soll - wie dies bereits hinsichtlich 
der unbefugten überlassung von Kriegsmaterial 
der Fall ist - auch die unbefugte überlassung 
von Faustfeuerwaffen und von verbotenen Waf­
f~n ausdrücklich unter Strafsanktion gestellt 
werden. 

nie Änderung des§ 37 ,er'g~bt 'sich vor allem 
aus den Neuregelungen über Kriegsmaterial. 

Der im Abs. 1 Iit. b vorgesehene Klammer­
ausdruck nimmt darauf Bedacht, daß die rechts­
widrige Einfuhr von Kriegsmaterial bereits in 
dein Bundesgesetz über die Ein-, Aus- und 
Durchfuhr von KriegsmateriaJ mit Strafe bedroht 
wird. 

Die Qualifikation von Verstößen gegen Auf­
lagen riach§ 28 a Abs. 4 .als Verwaltungsüber­
tretungen entspricht der vergleichbaren Regelung 
des § 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ein-, 
Aus- und Durchfuhr von Kriegsmaterial. 

Der Entfall des derzeitigen Abs. 4' ergibt sich 
aus dem Umstand, daß seit dem Wirksamwerden 
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6 82 der Beilagen 

des Bundesgesetzes von 2. Feber 1977, mit dem 
das Verwaltungsstrafgesetz 1950 geändert wird, 
BGB!. Nr. 10In 977, die Verjährungsfrist bei 
Veiwa!tl.ll1gsiip'ertre):ung~n all~~rn~ip' sechs' Mo-
nate beträgt. ' , , 

Pt;r y,orge~e~~re ~l1~f~P ~er Strafuntergren.zen 
~~wie !ierBe~ti~rpung üb~f di~ ~icht~ilwend­
b~rkeit qes § 21 V?tG 195q erkl~rt si~ aus straf­
rechtspolitischen Gründen. 

Zu Z. 8.: 

Die Aufnahm!'! ein~r Bestill1mupgüber pie Zu­
lässigkeit einer'DürchsuChJ,ing' der Kle.idung von 
Personen und der xpridi'esen rliitgefuhi:ten Be­
hältn'isse nacil Waffen' und' Munition; insbeson­
dere auchn,a91'J\.'degsmateri;il, erscheint aus 
si~erh~ltspo1iz~ilichen p:rij.nden" gebpten:SQlche 
Durchsuchungen' ~teIlen: auch' ein polizeiliches 
Hllfsmittei' zqr B~k~nmfung d~s Terrorismus 
'br. ' " "", ' 

Direkte oder indirekte Verbote der Einfuhr, 
des Be;itzes und des Führens yon Waffen ent­
halten neben dem NY' aff~ngesetz 1967 u. a. das 
Vereinsgesetz 1 ~ 51, das :v ersamtplungsgesetz 1953 

, sowie ,das Bu'ndesgesetz über die Ein-, Aus- und 
Durchfuhr von KriegsmateriaL 

Besonders sei darauf hingewiesen, daß die Zu­
lässigkeit einer Durchsuchung an das Vorfiegen 
einer Mehrzahl von Voraussetzungen geknüpft 
sein soll. 

Im 'iibr.ig~n '~~r~ z}l :dieser i:Bestimmung fol-
g~n~es zu b~merke11; " , 

An Rechtsyorschriftep zur Durchführung sol­
cher oder vergleichbarer Durchsuchungen stehen 
derzeit vor allem zur VerHigung: 

, ~)§ ~2 Abs. 1 d~s ~Fhi;ß.:' ~n~ Sp!'e!lgIl)ittel­
gesetzes, der' ~i~e P~r~oosd~rFhsqchung 
bei Personen zuläßt, die im Verdacht des 
~~befugte~ Besitz~~" von' S~i~ß~' ur4 
Sprengmitteln stehen. Diese Bestimmung 
wurde mit der Schieß- und Sprengmittel­
gesetz-Novelle 1975, BGBI. Nr. 92, neU 
gefaßt. ' 

b) § 3 Abs. 1 de~ Bundesgesetz~s vom 
13. 7. 19f1, betreffend das Verbot" des Ein­
bringens YQngefährIichen Gegenständen in 
ZiYilluftfahrzeuge, BGB!. Nr. 294, der die 
Behörde ermächtigt, zur Verhinderupg des 
Einbringens von Waffen, Munition, Spreng­
mitteln' und sonstigengefährliclien, zur 
Vornahme einer Angrlffshandlung geeigne­
t~n Gf!g~lm~npel} in Zivil1uftfahrz~uge 
YOn ~)lf~bef?rderul}g~~lUFer?ehIn~p-gef1'" aI). 
fl~gl?ä,~teI). l·m,qflJ.}~pe~~tz.H-p~~mitpl,i~derI). 
P~!1~pnS?grth~1'H*-qe~~P. v9~pm~hmm: 
Es handelt sich hier durchwegs um Per-

: 1 '... ", :' "t. -, ~,1 :" _ ,: ." " .. ,", . ~ J • • -,. ;.; i 

sonen, die keineswegs von voruher,ein eines 
Yerbotswidrigen Verhaltens verdächtig sind. 

c) § 24 des Zollgesetzes 1955, BGEL Ni". 129, 
demzufoJge die Bediensteten' der Zollämter 
umi der Zollwach~ befugt sind, ifIl Zo11-
grenzbezirk Personen un{J mitgeführte Bf!­
hältnissezu durchsuch'en, werin oer Ver­
dacht besteh):" d~ß diese Per~onen 
Sch~uggdg).lt ~~i sifh 'h~b~p~" 

d) Nicht zuletzt der § 139 Abs. 2 StPO, dem­
zufolge ,eine Personsdurchsuchung Zill-Iässig 
ist bei Personen, ' 

aa) bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit 
für den 'Besitz 'von Gegenständen 
spricht; deren Besitz oder Besichtigung 
für eine bestimmte Un'tersuch'ung von 
Bedeutung sein könne oder " 

bb) die eines Verbrechens oder eines Ver-
ge'heils' v~rd~ehtig sind oder ' 

",' ".;. ,. ,., .... , 

cc) die sonst übel berüchtigt sind. 

E~ zeigt si~h sqmir, daß sieb di~ g~hf!n!ien V or­
aussetzll,ngen 'für <ii~ Zulässig!--eit yop< Persons­
durchsuchungen 'zumeist n~ffi eipf!fj.1 Jl!lmittel­
baren Tatverdacht richten und sich darüber hin­
aus zum Teil auf bestimmte Rechts- oder Sach­
bereiche (Zollrecht; Bereich vonFluih'äf~m)' be­
ziehell. Mit der f:lllässigkei~ von Pllrchsuchun­
gen unter dell ~<lrg~legten Voraussetzungen 
kann' aber eipe rnoperne Sicherheitsverwaltung 
angesichts der Eigenart und der Erscheimingsfor­
men der Gegenwartskriminalität das Auslangen, 
nicht finden, zumal insbesondere terroristische 
Aktiv.itäten ifl1: ZusafIlmenhang mit Waffen 
u. dgl. erfahrungsgell,läß nicht auf Flughäfen bzw. 
Luftfahrzeuge beschränkt bleiben. 

Überdi~s ~rsPl~jnt ~,~ pnel1fpehrFFh, in be~ 
stimmtel1 Fällen- P~rchsuehung~f1 der I}leidung 
auch von Personen; die zwar' nicht von ei'nem 
konkreten individuellen Tatverdacht erfaßt wer­
den, die aber in einem örtlichen undzeli:lich~n 
Naheverhältnis zu bestimmten Ereignissen von 
sicherlieit~poliieiilChefIl (krimin'aJpolizeilichem 
o~er s~~atspqFzeaiCfiell1) B.~l~ng sie~eI1' nach 
Waffep, Mjlnition oder Kriegsmaterial spwie der 
y~n dieS,~n P~r$PP!,!n xnitgefühnen 'Behältnisse 
vorzunehmen.' '. ", ,,," , ",', ' :-' " , 

Die sinngemäße Anwendbarkeit des § 142 
Abs. 1 StPO gewährleistet, daß die yorges,ehenf!n 
DurchsucllUngen maßvoll, dep. Umständ,ep ange­
paß~ 1111d einwan~fr~i voige~Qmmen wer4en. 

Durcli deI} neJJ~I} § ~9 a. }Verp~n ,die Be~tim­
!Jlupgen des § p~ A8~' 2 SJ;Pq in keil1er We.is,e 
ein&eS91ränkt oder ~(m§F'Yie ~qg~~n~~r~· 

ZuZ.9.: 

Der Entfall der Abs. 2 bis 5 des § 40 ergibt 
sich aus ,der Neufassung d~r ~~stimmungen über 
KriegsmateriaI. '. 
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82 de~ Beilagen 7 

Zu Z. 10.: (Einbezieh'llng der sogenannten "Long R,ifle-
Die Änderung der Z. 3 im § 44 Abs. 2 und die. P,istolen" in den F'austfeuerwaffenl:iegriff), ent­

Einfügung neuer ~. 2 \lnq 4 <Hent der Anp'a~~ung haltenen übergangsbe~timmungen nachgebildet. 
an die geltep.4e Rechtslagt;. 

Zu Art. 11: 

Die vorgesehene L~gisyak:l,nz $()lil «he Umstel­
lung auf die neue Rechtslage erl~i9:ttern. 

Zu Art. III: 

Diese übergangsJ:>estimmung bezieht si~ allf 
die durch die N eufa~sung d,es § 3 nunmehr auch 
ah Faustfeuerwaffen geltenden Vorderilladerrevol­
ver und Vor,dedad'erpistolen; Si~ V(ur:de ;de~ in 
der Waffel1'geseti.-N()v~le 1971, BGB,l. Nr. 109 

Zu Art. IV: 

Die in Aussicht genommene übergangsregelung 
ist wegen der vorgesehenen Regelung des Besitzes 
von Kriegsmaterial erforderlich. Sie ist in ihrem 
Aufbau der hewährten für iFaustfeuerwaffen ge­
troffenen übergangsregelung des Waffengeset-. 
zes 1967 nachgebildet. Bestehender Besitz an 
Kriegsmaterial wird allerdings, wenn nian von 
der Sonderregelung .des A\bs. 6 IaJbsieht, nur bei 
Vorliegen der Voraussetzullgen für die Erteilung 
einer Ausnahmebewilligung nach § 28 a aufrecht­
erhalten werden dürfen. 

T ~xtgegenüberstellung 

Gel ~ end e Fa s s u n g: 

§ 3. Faustfeuerwaffen im Sinne dJieses Bundes­
,gesetzes sind zur V'erweJ.]dung ,"on Patronen' ein­
ge6chtete Schußwaffen, Idi·eeine Gesall1t!1änge Y·pu 
höchstens 60cm aufweisen. . . . .... . 

> >'.) .• '< 

§ 17.(1) ..... 

(2) Die Behörde'hat einer v·erläß.liichen Person, 
d;ie das 2'1. iebensJahr voUel1'det hat, die öster­
reichisch·e Staatshm".gerschaft 'besitzt 'lll1Id einen 
Bedarf zum Führen V'on FaustJeuerwaffen nach­
w,eist, eineri Waff.erupaßauszustellen. Die Aus­
stellung .eines Waffenpasses an 3.lndere verlläßliche 
PersoneJ1, die ·d:l,s 2l. L~ben~jahr vQllenldet 
habcIl, liegt ~ri1 Erme~'sen ({'er Behörqe; ebenso 
,die AussteHung an PersQnm, '4ie d:l,s 18.. L~bens~ 
jahr yoUem:let habeJ1, soweit :diese ~'e!1 l':Ja~''Ye.j~ 
des beruflichen Bedarfes ~rbr,il1g~n.· 

Neue Fassung: 

Artikel I 

§ 3. Faustfeuerwaffen im Sinne dieses Bundes­
gesetzes sind Schußwaffen, bei denen das Geschoß 
durch Verbrennung eines Treibmittels seinen An­
trieb erhält und die eine Gesamtlänge von höch­
stens 60 cm. aufweisen . 

. § 4 a. Kri'egsmaterial im Sinne dieses Bundes­
gesetzes sind die auf Grund des § 2 des Bun­
desgesetzes vom 18. Oktober 1977 über die Ein-, 
Aus- und Durchfuhr von Kriegsmaterial, 
BGBL Nr. 540, durch Verordnung bestimmten 
Waffen, Munitions- und' Ausrüstungsgegen­
stände. 

§17.(1) ..... 

(2) (unverändert) 

(3) Wird ein Waffenpaß nur im Hinblick auf 
die besonderen Gefahren, die bei der Ausübung 
einer bestimmten Tätigkeit auftreten, ausgestellt, 
so kann die Behörde die Befugnis zum Führen 
durch einen entsprechenden Vermerk im Waffen­
paß auf die Ausübung dieser Tätigkeit. be­
schränken. 

Kriegsmaterial 

§ 28 a. (1) Der Erwerb, der Besitz und das 
Führen von Kriegsmaterial sind verboten. 

(2) Von den Verboten des Abs. 1 können 
auf Antrag Ausnahmebewilligungen erteilt wer­
den. Ausn~hmeibewiEligungen .dürf·en nur erteilt 
werden, wenn der Antragsteller verläßlich ist 
und das 21. Lebensjahr vollendet hat. Sie sind zu 
versagen, wenn gegen ihre Erteilung militärische, 
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Gel t end e Fa s s u n g: 

82 ,der ~eilagen 

Neue Fassung: 

sicherheitspolizeiliche oder andere diesen ver~ 
gleichbare gewichtige Bedenken bestehen. 

(3) Eine Ausnaihmebewilligung nach Abs. 2 kann 
angemessen befristet werden; sie ist zu wider­
rufen, wenn die Voraussetzungen für ihre Er­
teilung weggefallen sind. 

(4) Ein Ausnahmebewilligung kann aus den 
im Abs. 2, dritter Satz, angeführten Gründen 
an Auflagen geknüpft werden. 

(5) Die Erteilung von Ausnahmebewilligungen 
und deren Widerruf obliegen dem Bundesmini­
.ster für Landesverteidigung im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Inneres. 

(6) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt nicht für 
Gewehrpatronen mit Vollmantelgeschoß, die als 
KriegsmateI1ial anzusehen sind. Der Erwerb die­
ser Patronen ist jedoch nur auf Grund eines gül­
tigen Waffenpasses, einer gültigen Waffenbesitz­
karte, eines gültigen Waffenscheines oder einer 
gültigen Jagdkarte zulässig. Sie dürfen nur Per~ 
sonen überlassen werden, die im Besitz einer sol­
chen Urkunde sind. 

(7) Befindet sich im Nachlaß eines Verstor­
benen Kriegmaterial, so hat die Person, in deren 
Obhut es sich befindet, dies ohne unnötigen Auf-

.' schub einer Sicherheits- oder Militärdienststelle 
zu melden. Diese hat die unverzügliche Sicher­
stellung des Kriegsmaterials zu veranlassen und, 
sofern erforderlich, für seine Vernichtung zu 
sorgen. 

War das verbliebene Kriegsmaterial nicht 
einer berechtigten Person auszufolgen, so geht es 
nach Ablauf von drei Jahren ab der Sicher­
steIlung in das Eigentum des Bundes über. In 
diesem Falle hat der Bundesminister für Landes­
verteidigung dem Erben oder Vermächtnisnehmer 
eine angemessene Entschädigung zu gewähren, 
wenn es dieser binnen einem Jahr ab deni Eigen­
tumsübergang verlangt und der Erblasser zum 
Besi tz des Kriegsmaterials befugt war. 

(8) Wer wahrnimmt, daß sich Kriegsmaterial 
offenbar in niemandes Obhut befindet, . hat dies 
ohne unnötigen Aufschub einer Sicherheits- oder 
MilitärdienststeIle zu melden. Diese hat die un­
verzügliche Sicherstellung des Kriegsmaterials zu 
veranlassen und, sofern erforderlich, für seine 
Vernichtung zu sorgen. 

War das verbliebene Kriegsmaterial nicht einer 
berechtigten Person auszufolgen, so geht es nach 
Ablauf von drei Jahren ab der Sicherstellungin 
das Eigentum des Bundes über. 

§ 28 b. Die Bestimmungen der §§ 5 bis 8, 10, 
12, 13, 14 Abs. 3; 20, 21, 30 Abs. 1 Z. 2, 31 
(ausgenommen jene für die Einfuhr),' 32 und 33 
(ausgenommen jene für die Einfuhr) gelten für 
Kriegsmaterial sinngemäß. 
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Geltende Fassung: Neu e Fa s s u n g: 

§ 30. (1) Auf militärische Waffen und mili- § 30. (1) Die Vorschriften dieses Bundesgeset-
tirische Munition finden ,die Bestimmungen dieses' zes, mit Ausnahme jener der §§ 11. bis 14, finden 
Bundesgesetzes keine Anwendung. keine Anwendung auf 

(2) Die Vorschriften dieses BUnJdesgesetzes, mit 1. Schußwaffen mit Luntenschloß-, Radschloß-
Auma:hme jener der §§ 11 his 14, finden wevters und Steinschloßzündung; 
kei:ne Anw,endung auf 

1. Schußwaffen, die vor dem Jahr,e 1871 er­
zeu,gt wordensinld; 

Z. Schußwaffen:, bei denen die Geschoss·e durch 
verdichtete Luft (Druckluftwaffen) o:der den 
unter Verwendung von K:ohl-ensäure ent­
standenen Gasdruck (C02-Waffen) a,ng.etrie­
ben werden, sofern das KailiJber lücht 6 mrn 
oder mehr beträgt; 

3. Zimmerstutzen; 

4. andere Arten m:inderwirksamer Waffen, die 
das Bundesministerium für Inneres durch 
Verordnung ah solche bezeichnet. 

(3) Die Behörde hat auf Antrag durch Bescheid 
festzustellen, oIbeine \'7affe unter die Bestimmun­
gen .cl'es Abs. 2 fällt. 

§ 36. (1) Wer, wenn auch nur fahr'lässig, 
a) unbefugt Faustfeuerwaff·en besitzt oder 

führt; 
b) verbotene Waffen (§ 11) unhefugt besitzt; 
c) Waffen ader Muniti~n besitzt, obwohl ihm 

dies gemäß § 12 verbaten i.st, 
ist vom Gericht mit Ereiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tages­
sätzen zu bestrafen. 

(2) Die Bestimmung'en des Albs. 1 finden auf 
,den urubefugten Besitz v-on Teilen von Schuß­
waffen (§ 9) keine Anwendung. 

§ 37. (1) Eine VerwaItungs'Ü'bertretung begeht 
uni ist, sofe,l1n das Ver<halten nicht nach § 36 
Abs. 1 zu bestraf,en ist, mit einer Geldstrafe von 
300 S bis zu 30· 000 S oder mit Arrest von drei 
Ta,gen his zu &echs Wochen zu !bestrafen, wer 
entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
oder einer auf Grund dieses Bundesgesetzes er­
lassen:en Vel'ordnung 

a) Schußwaffen fÜ:hrt; 

lb) Waffen einf'Ührt oIder anderen Personen 
Ülberläßt; 

c) Munition anderen Personen ülbedäßt. 

2. sonstige Schußwaffen, sofern sie vor dem 
Jahre 1871 erzeugt worden sind; 

3. Schußwaffen, bei denen die Geschosse durch 
verdichtete Luft (Druckluftwaffen) oder den 
unter Verwendung von Kohlensäure ent­
standenen Gasdruck (C02-Waffen) angetrie­
ben werden, sofern das Kaliber nicht 6 mm 
oder mehr beträgt; 

4. Zimmerstutzen; 
5. andere Arten minderwirksamer Waffen, die 

der Bundesminister für Inneres durch Ver­
ordnung als solche bezeichnet. 

(2) Die Behörde hat auf Antrag durch Be­
scheid festzustellen, ob .eine Waffe unter die 
Bestimmungen ,des Albs. 1 fäHt. 

§ 36. (1) Wer, wen'n auch nur fah.rläss.ig, 
a) uI1lbefugt Faustfeuerwaffen besitzt otder 

führt; 
b) verbotene Waff·en (§ 11) unlbefugt besitzt; 
c) Waffen oder Munition besitzt, dbwohl ihm 

dies gemäß § 12 ver'boten ist; 

d) KriegsmateriaJI (a'usgenommen Gewehrpa­
wonen mit Vollmantelgeschoß) un'befugt 
erwirbt, ,besitzt oder führt; 

e) Faustfeuerwaffen, verootene Waffen oder 
Kr.iegsmaterial (awsgenommen Gewehrpa­
tronen mit V olllmantelgesmoß) einer Per­
son, die zu ,deren Besitz nicht befugt ist, 
überläßt, 

ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe his zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tages­
sätzen' 'zu Ibestrafen. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 finden aüf 
den unbefugten Besitz von Teilen von Schuß­
waffen (§ 9) keine Anwendung. 

§ 37. (1) Eine Verwailtungsülbertretung begeht, 
sofern das Verhalten nicht nach § 36 Abs. 1 zu 
bestrafen 1st, uI1ld ,ist mit einer Geldstrafe bis 
zu .30 000 S oder mit Arrest his zu sechs W oehen 
zu be'stra,fen, wer entgegen den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetz·es oder ,einer auf Grund 
di es es B unGesgesetzes;erLassenen Ve1'Of1dnung 

a) Schußwaff·en führt; 
b) Waffen (a<usgenommen Kriegsmalteri.al) em­

führt oder anderen Personen ülberläßt; 
c) Munition andeten Personen überläßt. 
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Gel t end e -F ass u n g: 

I (2) Bei einer V:erwatltungsü!bertretung nach 
Ahs. 1 finden die Bestimmungen des § 211 des 
Verwaltungsstra;tge~etz:e~ 1950 keine Anwendung. 

(3) Der Versuch ist straflbar . 

.(4) Die Verjährungsfrist (§ 31 Albs. 1 des Ver­
waltungsstrafgesetzes 195'0) beträgt bei ,den V'er­
wailtungsübertretungen nach Albs. 1 ·sechs Monate. 

Neue Fassung: 

Ebenso ist zu ,bestrafen, wer gegen Awf1agen, die 
nach § 28 a Abs. 4 erteilt wo,rden smd, verstößt. 

(2) Der Versuch ist stra.f1bar. 

§ 39 a. (1) Zur Durchsetzung des Verbotes 
der Einfuhr, des Besitzes und ,des Führens von 
Kriegsmaterial 'sowie von Waffen und Munition, 
die nicht Kriegsrnateriall sind, auf Grund dieses 
oder 'anderer Bundesgesetze kann ,durch Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes eine Durch­
~uchung ·der Kleidung von Personen und der 
von diesen mitgeführten Behältn~sse (Fahrzeuge, 
KJoffer, Taschen u. dgl.) an Orten vorgenommen 
wef'den, ancLenen auf Grund eines konkreten 
Hinweises oder sonstiger bestlmmter Tatsachen 
der dringende Verdacht besteht, daß dem er­
wähnten Verbot zuwidergehandelt wird und 
wo diese Durchsuchung ZUlr Abwehr von Gefahren 
<tür die öffentlliche Sicherheit gelboten ,erscheint. 

(2) ,Bei Durchsuchungen nach Abs. 1 ist der 
§ 142 Albs. 1 5tPO sinngemäß laIllZuwenden. 

§ 40. (1) Dieses Bundes,gesetz tritt am 1. Jul.i § 40. Dieses Bundesgesetz tr~ttam 1. Juli 1967 
1967 i11l Kraft. in Kr3Jft. 

(2) § 30 Abs. 1 tritt jedoch erst mit dem Wirk­
sam werden eines Bundesgesetzes, mit dem der Er­
werlb un.d der Besitz militärischer Waffen und 
militärischer Munition geregelt weI"den,in Kraft. 

"-
(3) Riszum Wivksamwerden des im Albs. 2 

erw~hnten Bundesgesetzes. 
a)gelten als militärische Waffen und militä­

,rische Munition ,die im An'nex I ,des Staats­
vertrages, betreffend die W~ederherstellung 
eines unalbhängigen und demokratischen 
österreich, BGBl. Nr. 152/1955, "angeführ": 
ten Waffen und Munitions·gegenstände, aus­
Igenommen Pistolen. und Revolver sowie 
Munition für Pistolen und Revolver; 

b) gelten die Bestimmungen dieses 'Bun,des­
gesetzes auch für militärische Waffen un,d 
für militärisch,e Munition, jedoch s.ind deI"en 
Erwel'b sowie das Führen militärischer Waf­
fen nur mit Erlaubnis .des Bundesministers 
für Landesverteidigung im Einverne!hm'en 
mit·dem Bundesminister für Inneres' zu­
lässig. Die Bestimmung des § 29 Aos. 2 
1it. c wird hiedurdt nidtt berührt. 

(4) Die Erlaubnis nach Albs. 3 'lit. b ,JarlE nur 
verläßlichen P.ersonen bei nachgewiesenem Bedal'f 
erteilt weI"den; sie ist zu verweigern, wenn gegen 
ihre Erteilung sicherheitspolizeiliche oder militä­
risch·eBedenken bestehen. 

82 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)10 von 12

www.parlament.gv.at



82 aer Beilagen 11 

Gel t end e. Fa s s u n g: 

(5) Wer, wenn' auch nur f.ahrlässig, 
a)o:hne die nach Ab~. 3 lit. b erfollderliche 

Erlaubnis militärische Waffen oder mili­
tärische Munition erwirbt oder militärische 
Waff·e11l flÜhrt; 

tb) militärische W.affen oder militärische Muni­
tion einer Person, die zu deren Erwe.flb 
nicht hefugt ist, überläßt; 

ist vom Gericht mit Freiheitsstra>f,e bis zu sechs 
Monaten oder mit GeMstrafe Ibis zu 360 Tages­
sätzen zu 'bestrafen. 

§ 44. (1) ..... 

(2) V,on den Bestimmungen dieses Bundes­
,g,esetzes bleirben unlberührt: 

1. Der § 40 Albs. 5 'des Schi·eß- 'und Spreng­
mitte1gesetzes, BGBl. Nr. 196/1935, in der 
Fassung des Art. I der' VeroJ.'1dnung GBl. f. 
d. L. Ö. Nr. 483/1938; 

2. der § 52 Abs. 2 des Forstrechts-Bereinigungs­
gesetzes, BGBI. N r. 222/1 %2. 

Neue Fassung: 

§ 44. (1) ..... 

(2) V011lden Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes h1eiben runlberuhrt: 

1. Der § 40 Abs. 5 ·des Schieß- und Spreng­
mittelgesetzes, BGRl. Nr. 196/1935, ,in der 
Fassung ,des Art. I der Verordnung GBI. 
f. d. L. ö. Nr. 483/1938; 

2. der § 376 Z. 18 ,der Gewerbeordnung 1973, 
BGBI. Nr. 50/1974; 

3. der § 111 Albs. 1desFol'stgesetzes 1975, 
BGBL Nr. 440; 

4 . .die Bestimmung.en ,des Bundesgesetzes über 
die E-Ln-, Aus- und Durchfuhr von Kriegs­
material, BGBI. Nr. 540/1977. 

Artikel II 

Dieses Bundesgesetz tritt ,am dritten semer 
Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft. 

Artikel III 

Auf Personen, ,die zum Zeitpunkt des Inkraft­
tretens . d,ieses Bundesgesetzes Faustteuerwaffen 
,besitzen, ,die 'bis dahin nicht 'als solche gegolten 
haben, sind die Bestimmungen .des § 42 des 
Waffengesetzes 1967 anzuwenden. 

Artikel IV 

(1) Einer Person, die zum Zeitpunkt ,des In­
krafttI'etens dieses Bundesgesetzes Kriegsmaterial 
besitzt und der J,ie nach .diesem Bundesgesetz 
erforderliche Erlaubnis zum Besitz ,dieses Kriegs­
materials ·fehlt, steht es frei, binnen ·dr.ei M011'a­
ten ab diesem Zeitpunkt beim Bundesminister 
für Landesverteidigung die Erteilung einer Aus­
nahmebewilligung nach § 28 a zu beantragen. 
Der Besitz des Kriegsmaterials gilt während dieses 
Zeitralumes, sofern jedoch die Erteilung der Er­
laubruis beantragt wurde, Ibi.s zu deren Erteilung, 
im FaMe der Abweisung bis zu ·seiner Sicherstel­
lung !alserlaUibt. Der Bundesminister für Landes­
vertei,digung hat jedoch, wenn dies aus Sicher­
heitsgründen geboten ersch·eint,die unverzügliche 
Sicher,st,ellung des Kriegsmaterials und; sofern 
erforderlich, seine VernichtJUng zu veranlassen. 

82 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 11 von 12

www.parlament.gv.at



12 

Geltende Fassung: 

82 der lBeilagen 

Neu e Fa s s u n g: 

(2) Der Antragsteiller hat Militär- oder Sicher­
heitsorg1anen auf Verlangen das in seinem Besitz 
befindLiche Kriegsmaterial vorzuweisen. 

(3) Der ,B0srtzer von Kriegsmateria'l, der nicht 
heabsichtigt, einen Antrag nach Ahs. 1 zu stellen, 
hat dieses innerhalb des ,dort bestimmten Zeit­
raumes einer Sicherheits- oder Militärdienststelle 
zu melden. 

(4) Die Sicherlheits- oder Militärdienst,stelle hat 
im FaUe 

a) einer Meldung nach Abs. 3 und. 
h) der Abweisung eines Antrages nach Abs. 1 

nach Rechtskraft des ahweisenden Bescheides 

die unverzügliche Sicherstellung des Kriegsmate­
rials und, sofern erfordenlich, seine Vernichtung 
zu veranlassen. 

(5) Krie&smaterial, das 
a) gemäß Abs. 1 sichergestellt, nicht vernichtet 

und ,dessen Besitz dem Antragsteller nicht 
erlaubt wurde, oder 

h) gemäß Abs. 4 ~ichergesteUt und nicht ver-
nichtet wurde, 

geht in das Eigentmm .des Bundes üher. Für solches 
Kriegsmaterial ist dem letzten früheren Besitzer 
auf Verlangen eine angemessene Entschädigung 
zuzuerkennen. 

(6) Bescheide, mit ,dienen vordem Inkraft­
treten ,diese,s Bundesgesetzes der Erwerb von 
Kl'iegsmaterial erlaubt wurde, gelten auch als 
Ausnahmf!bew,jjjigung zum Besitz des betreffen-

. ,den Kriegsffiateri:lils iin Sinne des § 28 a Abs. 2. 

Artikel V 

Mit,der Vollziehung 

1. dieses Bundesgesetzes mit Ausnahme des 
Art. I Z. 2, 4, 6 und 9 und ,des Art. IV ist 
der Bundesminister für Inneres, 

2. des Art. I Z. 2 und. 4 und des ,Art. IV ist 
der Bundesmini.ster für Landesverteidigung 
im Einvernehmen m~t ,dem Bundesminister 
für Inneres, 

3. ,d:es Art. I Z. 6 ist :der Bundesminister für 
Justiz, 

4. des Art. I Z. 9 sind der Bundesminister 
für Inneres, der Bundesmi'nister für Landes­
verteidigung und .der Bundesminister für 
Justiz je nach ihrem Wirkungsbereich, 

betraut. 
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